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Wo wir als Gemeinschaft gut
funktionieren, wo wir uns
gegenseitig unterstützen
können – und wo es hilfreich
ist, Dinge rechtzeitig zu or-
ganisieren, bevor es irgend-
wo gluckert, klingelt, tropft
oder sich stapelt.

Ob Termine, Notrufnum-
mern, organisatorische Hin-
weise oder ein Blick zurück
auf „Früher und Heute“ –
alles folgt diesem Gedan-
ken, unser Zusammenleben
angenehm, sicher und ent-
spannt zu gestalten.
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manchmal merkt man erst im
Alltag, wie viel besser Dinge
laufen, wenn alle ein kleines
Stück mitdenken. Ob im
Treppenhaus, bei wichtigen
Terminen oder im Notfall –
gutes Zusammenleben funk-
tioniert vor allem dann, wenn
Informationen rechtzeitig
ankommen und Wege frei
bleiben, die frei bleiben
sollen.

In dieser Ausgabe dreht sich
deshalb vieles um das große
Thema „Aufräumen, Ak-
tualisieren, Achtsam sein“:

Wir wünschen Ihnen mit
dieser informativen Lek-
türe einen leichten Start in
die warme Jahreszeit.

Machen wir es gemeinsam
ein bisschen ordentlicher –
und damit ein bisschen
schöner.

Herzliche Grüße
Korinna Paitz

Vorwort

Liebe Mieterinnen und Mieter,



Liebe Mieterinnen und
Mieter,

Notfälle kommen selten ge-
legen. Jedoch muss es
schnell, zuverlässig und ge-
ordnet zugehen, wenn sie
eintreten.

Welche Notfälle könnten
passieren?

· geplatze Wasserleitung /
Leitungsbruch im Gebäude

· Heizungsausfall – Tempera-
tur unter dem Gefrierpunkt

· Stromausfall
· Wohnungstür lässt sich

nicht mehr schließen
· Verstopfungen

In solchen Momenten zählt
manchmal jede Minute.

Um Ihnen in diesen Situatio-
nen außerhalb unserer tele-
fonischen Erreichbarkeit Un-
terstützung zu geben, finden
Sie jeweils in den Hausein-
gängen die zuständigen
Havarie-Nummern.

Ebenfalls auf unserer Home-
page unter : www.gwg-
neuerweg.de/notrufnum-
mern.html. Bitte nehmen Sie
sich einen Moment Zeit, die

Informationen bei Gelegen-
heit in Ruhe anzuschauen,
damit Sie im Ernstfall richtig
handeln können.

Die dort aufgeführten Unter-
nehmen sind von uns ver-
traglich beauftragt, Störun-
gen und Schäden in unseren
Liegenschaften zu beheben.

Bitte wenden Sie sich im
Notfall ausschließlich an
diese genannten Havarie-
Nummern, denn

· diese Firmen sind mit den
technischen Gegebenhei-
ten unserer Häuser vertraut

· nur diese Firmen haben
Zugang zu Schlüsselsyste-
men, digitalen Anlagenbü-
chern und Wartungsplänen

· fest vereinbarte Verträge
und Konditionen gelten

Sollten Sie andere Unter-
nehmen beauftragen und
keine vertragliche Regelung
mit der GWG „Neuer Weg“
Brandenburg eG ist verein-
bart, müssen wir Ihnen die
dadurch ents tehenden
Mehrkosten weiterbelasten.

Wichtig – Das sollten Sie wissen!
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Was ist eine Havarie und
erfordert sofortiges Han-
deln?

· akute und unvorhersehba-
re Störungen, die erhebli-
che Schäden verursachen
oder Gesundheit sowie
Sicherheit gefährden

· plötzlicher Wasserschaden
mit unkontrolliertem Was-
seraustritt oder tropfender
Decke

· Heizungs- oder Warmwas-
serausfall, der das Wohnen
erheblich beeinträchtigt

· ein Stromausfall, der die
ganze Wohnung oder so-
gar das ganze Haus betrifft

Nicht jede Unannehmlich-
keit ist jedoch eine Havarie.
Eine tropfende Mischbatte-
rie, eine klemmende Innen-
tür oder ein einzelner defek-
ter Heizkörper außerhalb der
Heizperiode zählen in der
Regel nicht dazu. Solche
Fälle melden Sie uns bitte
wie gewohnt während der
Geschäftszeiten, damit wir
eine planbare Instandset-
zung veranlassen können. So
bleiben die Notfallleitungen
frei und die Hilfe kommt dort
an, wo sie wirklich gebraucht
wird.

Im Notfall richtig handeln: Warum unsere Havarie-
Rufnummern so wichtig sind

Bei Gefahr für Leib und
Leben immer den Notruf

der Feuerwehr /
Rettungsdienst 112

bzw. Polizei 110 wählen.
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Richtiges Verhalten im
Notfall:

· bewahren Sie Ruhe und
verschaffen sich einen
Überblick, soweit gefahrlos
möglich

· sichern Sie Ihre unmittel-
bare Umgebung, z.B.
- Hauptwasserhahn schlies-
sen bei Wasseraustritt
- keine elektrischen Geräte
bei Brandgeruch bedienen

· außerhalb unserer Ge-
schäftszeit wählen Sie nun
ausschließlich die zuständi-
ge Havarie-Notrufnummer

· dann informieren Sie bitte
die GWG Service GmbH
über den Vorfall mit kurzer
Beschreibung und ideal-
erweise Bildern unter:
https://www.gwg-neuer-
weg.de/schadenmeldung.
html, info@gwg-service-
gmbh.de oder
Tel. 03381 793919

Gemeinsam Verantwor-
tung übernehmen
Das Haus, in dem wir leben,
ist ein gemeinsamer Lebens-
raum. Verlässliche Abläufe in
Notfällen schützen nicht nur
die einzelne Wohnung, son-
dern das gesamte Gebäude.
Indem Sie sich im Ernstfall an
die Aushänge im Treppen-
haus halten und ausschließ-
lich die dort genannten Fir-
men kontaktieren, tragen Sie
entscheidend dazu bei,
Schäden zu minimieren,
Kosten fair zu halten und die
Wiederherstellung schnell
und professionell zu sichern.

Sollten Sie Fragen zu den
Havarie-Nummern, den Zu-
ständigkeiten oder zur Ab-
grenzung von Notfällen und
regulären Reparaturen ha-
ben, stehen wir Ihnen wäh-
rend der Geschäftszeiten
gern zur Verfügung.

Teilen Sie uns bitte recht-
zeitig Änderungen Ihrer
Kontaktdaten mit – so errei-
chen wir Sie im Ereignisfall
zuverlässig!

Bleiben Sie sicher – und
danke, dass Sie mithelfen,
unser Haus gut zu schützen.
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Ihre aktuellen Kontaktdaten – wichtig für Sicherheit, Service und
schnelle Hilfe

> Schnelle Erreichbarkeit im Notfall > Bessere Abstimmung bei Reparaturen
> Effizienter Informationsfluss > Schutz Ihrer Wohnung und Ihres Eigentums

Name / Vorname (Mieter 1)

Name / Vorname (Mieter 2)

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Telefon Mobil / Festnetz

E-Mail

Erreichbarkeit im Notfall (z.B. Angehörige /Nachbarn):

Name / Vorname

Telefon Mobil / Festnetz

E-Mail

Datum, Unterschrift
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Liebe Mieterinnen und
Mieter,

um Sie im Notfall schnell
erreichen zu können, sind wir
auf Ihre aktuellen Kontakt-
informationen angewiesen.
Egal, ob es sich um einen
Wasserrohrbruch, einen
Stromausfall, eine Störung
der Heizungsanlage oder
andere Havariefälle handelt
– oft müssen schnell wichtige
Entscheidungen getroffen
werden.

Nur, wenn wir Sie zuverlässig
erreichen, können wir grö-
ßere Schäden an der Woh-
nung oder im gesamten Ge-
bäude vermeiden. Mit Ihrer
Unterstützung sorgen wir
dafür, dass Reparaturen
schneller durchgeführt und
Ihre Wohnräume geschützt
werden.

Bei geplatzten Wasserrohren
müssen wir Sie sofort infor-
mieren – zum Beispiel, um
Zugang zur Wohnung zu er-
möglichen oder größere Fol-
geschäden zu verhindern.

Viele technische Arbeiten
lassen sich nur in Absprache
mit Ihnen durchführen.
Aktuelle Rufnummern oder

E-Mail-Adressen erleichtern
Terminabsprachen und ver-
kürzen Wartezeiten.

Auch bei Modernisierungen,
Wartungsterminen oder ge-
planten Arbeiten können wir
Sie schneller und zuverlässi-
ger informieren.

Je schneller wir Sie errei-
chen, desto geringer ist das
Risiko teurer oder schwerer
Schäden.

Vielen Dank für Ihre Unter-
stützung!

Mit Ihrer Rückmeldung
tragen Sie dazu bei, dass
wir Sie schnell erreichen,
Schäden vermeiden und
die Sicherheit in Ihrem
Wohnhaus gewährleisten
können.
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Liebe Mieterinnen und
Mieter,

Hunde gehören für viele
Menschen zur Familie. Sie
bereichern den Alltag, sor-
gen für Bewegung und zau-
bern oft ein Lächeln ins Ge-
sicht – nicht nur ihren Besit-
zern. Gleichzeitig leben in
unseren Häusern auch viele
Mieterinnen und Mieter ohne
Hund, die sich Ruhe, Sauber-
keit und ein entspanntes
Zusammenleben wünschen.
Damit sich alle wohlfühlen,
braucht es ein wenig Rück-
sicht, klare Routinen und ein
gutes Miteinander.

Trotzdem kam es leider in
den vergangenen Monaten
immer wieder zu kleineren
Konflikten und Beschwer-
den, etwa wegen Verschmut-
zungen, Begegnungen im
Treppenhaus oder anhalten-
dem Bellen. Um solche Situa-
tionen künftig zu vermeiden
und das Miteinander aller
Bewohner – mit und ohne
Hund – angenehm zu gestal-
ten, möchten wir einige Hin-
weise geben, die zu einer
entspannten Nachbarschaft
beitragen können.

1. Saubere Flure und Ein-
gangsbereiche
Nach Spaziergängen bleibt
oft Schmutz an Pfoten und
Fell hängen. Bitte achten Sie
darauf, Flure, Treppen und
Eingangsbereiche sauber zu
halten. Ein kurzes Abtrock-
nen vor der Hauseingangstür
verhindert bereits viele Ver-
schmutzungen.

2. Rücksicht auf Ruhezeiten
Hunde kommunizieren –
aber dauerhaftes oder nächt-
liches Bellen kann die Nach-
barschaft erheblich belasten.
Wer Ursachen wie Langewei-
le, Stress oder fehlende Be-
wegung erkennt, kann dem
gut entgegenwirken. Ein kur-
zer Austausch mit Nachbarn
kann ebenfalls helfen, mög-
liche Störungen einzugren-
zen.

3. Rücksichtsvolle Begeg-
nungen im Treppenhaus
Nicht alle Nachbarn fühlen
sich in engen Räumen wohl,
wenn ein Hund dabei ist.
Bitte nehmen Sie Ihren Hund
in gemeinschaftlichen Be-
reichen an die kurze Leine,
lassen Sie ihn nicht unkon-
trolliert an Türen vorbeilau-

fen und fragen Sie im Zweifel
kurz nach, ob Kontakt ge-
wünscht ist.

4. Grünflächen sauber hin-
terlassen
Hundekot bitte stets entfer-
nen – damit Grünflächen sau-
ber bleiben und alle sie ger-
ne nutzen. Hundekotbeutel
nicht im Gebüsch, sondern in
die dafür vorgesehenen
Restmülleimer entsorgen.

5. Gute Nachbarschaft
durch Kommunikation
Viele Konflikte entstehen
durch Missverständnisse. Ein
kurzes Gespräch, ein freund-
liches Wort oder eine Erklä-
rung können helfen, Situa-
tionen zu entschärfen. Und
manchmal lässt sich ein Pro-
blem bereits klären, bevor es
überhaupt zum Ärger wird.

6. Regelungen im Mietver-
trag beachten
Bitte beachten Sie die miet-
vertraglichen Vereinbarun-
gen zur Hundehaltung in
Ihrem Mietvertrag. Hier ist
geregelt, dass die Haltung
eines Hundes antragspflich-
tig ist.

Rücksichtsvoll mit Vierbeinern: Hinweise für ein
harmonisches Miteinander im Haus

Aktuelles Informationen für Sie–
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FAZIT
Ein bisschen Rücksicht auf-
einander – und schon fühlen
sich alle Bewohner in der
Hausgemeinschaft wohler.
Hunde sind wunderbare Be-
gleiter. Mit verantwortungs-
voller Haltung und gegensei-
tiger Wertschätzung gelingt
ein harmonisches Zusam-
menleben problemlos.

Bei einem Umzug oder Aus-
zug fällt oft mehr an, als man
denkt – darunter auch sper-
rige Gegenstände, die nicht
in die normale Mülltonne
passen. Damit die Entsor-
gung problemlos funktio-
niert, möchten wir Ihnen
einige wichtige Informatio-
nen geben.

Was zählt als Sperrmüll?
Zum Sperrmüll gehören gro-
ße und sperrige Haushalts-
gegenstände, die nicht über
den normalen Hausmüll ent-
sorgt werden können. Dazu

Sperrmüll bei Um- und Auszügen – So funktioniert es reibungslos

zählen beispielsweise Mö-
belstücke wie Schränke, Ti-
sche oder Stühle, Teppiche,
Matratzen sowie Fahrräder
und Kinderwagen. Auch an-
derer sperriger Hausrat fällt in
diese Kategorie.

Was gehört nicht zum
Sperrmüll?
Nicht alles, was groß ist, darf
als Sperrmüll entsorgt wer-
den. Autoteile und Reifen
gehören ebenso wenig dazu
wie Bauschutt oder Bau-
mischabfälle. Auch Elektro-
geräte wie Waschmaschinen,

Kühlschränke oder Fernseher
müssen separat entsorgt
werden – entweder über
eine gesonderte Anmeldung
oder direkt beim Wertstoffhof
abgeben.

So melden Sie Sperrmüll an:
Die Abholung von Sperrmüll
kann in Brandenburg 2-mal
pro Jahr pro Haushalt kos-
tenlos in haushaltsüblichen
Mengen bei der Märkischen
Entsorgungsgesellschaft
Brandenburg (MEBRA) be-
auftragt werden.
Sie haben zwei Möglichkei-
ten zur Anmeldung:

· Telefonisch über die Sperr-
müllhotline (montags bis
freitags von 08:00 bis 18:00
Uhr) unter 03381 32 37 37

· Online über die Website
h t t p s : / / w w w . s t a d t -
brandenburg.de/leben/
a b f a l l - u n d - a b w a s s e r /
abfallformulare/ sperrmuell

Den Antrag auf Hundegenehmigung erhalten Sie unter:
https://www.gwg-neuerweg.de/downloads.html
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So melden Sie Elektro-
schrott an:
Auch hier gelten die Mög-
lichkeiten zur Anmeldung für
die Entsorgung per

· über die HotlineTelefon
unter 03381 32 37 37
(montags bis freitags von
08:00 bis 18:00 Uhr) oder

· über die WebsiteOnline
h t t p s : / / w w w . s t a d t -
brandenburg.de/leben/
a b f a l l - u n d - a b w a s s e r /
a b f a l l f o r m u l a r e /
elektroschrott

Hinweis:
Kleine Elektrogeräte bis
max. 25 cm Kantenlänge
können auch bei hiesigen
Vertreibern kostenfrei ent-
sorgt werden – auch ohne
Neukauf.

Wichtige Hinweise für die
Abholung
Bitte stellen Sie den Sperr-
müll erst am vereinbarten
Abholtag bis spätestens
07:00 Uhr an die Straße.
Achten Sie darauf, dass
keine Verkehrsbehinderun-
gen entstehen und Grünflä-
chen nicht beschädigt wer-
den. Elektrogeräte dürfen
nicht mit dem Sperrmüll be-
reitgestellt werden, sondern
müssen separat angemeldet
oder direkt beim Wertstoff-
hof abgegeben werden.

Adresse des Wertstoffhofs:
August-Sonntag-Straße 3
14770 Brandenburg an der Havel

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 08:00 bis 18:00 Uhr
Samstag: 08:00 bis 14:00 Uhr

Der Nachweis für die kostenfreie Annahme bzw. Anlieferung
auf Basis der Entgeltordnung für die Bürger der Stadt Bran-
denburg an der Havel erfolgt durch Vorlage des originalen
Personalausweises.

Bitte beachten Sie ebenfalls
wichtige Hinweise auf der
Website der MEBRA Bran-
denburg mbH, dass es auf
Grund von erhöhten Anmel-
dungen zu längeren War-
tezeiten bis zur Abholung
kommen kann!

Mit diesen Hinweisen sorgen
Sie dafür, dass die Entsor-
gung Ihres Sperrmülls rei-
bungslos und umweltge-
recht erfolgt.

Vielen Dank
für Ihre Mithilfe!
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Liebe Mieterinnen und
Mieter,

die Sicherheit in unseren
Häusern liegt uns allen am
Herzen. Deshalb möchten
wir Sie daran erinnern, wie
entscheidend es ist, dass
Gemeinschaftsbereiche so-
wie andere gemeinsam ge-
nutzte Räume frei von Ge-
genständen bleiben. Dazu
gehören Kellergänge, Trep-
penhäuser, Dachböden und
Fahrradkeller. Was auf den
ersten Blick wie eine harmlo-
se Ablagefläche wirkt, kann
im Ernstfall lebensgefährlich
werden.

Warum müssen Fluchtwege
frei bleiben?
Im Notfall zählt jede Se-
kunde. Wenn Rettungskräfte
schnell ins Gebäude gelan-
gen oder Bewohner das
Haus zügig verlassen müs-
sen, dürfen keine Hindernis-
se im Weg stehen oder lie-
gen. Ein abgestelltes Fahr-
rad oder ein Schuhregal wird
in einer Stresssituation zur
gefährlichen Stolperfalle.

Warum muss die Brandge-
fahr vorbeugend reduziert
werden?
Brandgefahr reduzieren: Ge-
genstände wie Möbel, Kar-

Sicherheit geht vor -
Gemeinschaftsbereiche
sind freizuhalten

tons oder alte Elektrogeräte
erhöhen die sogenannte
Brandlast. Das bedeutet: Sie
können ein Feuer nicht nur
begünstigen, sondern auch
dessen Ausbreitung be-
schleunigen. Schon wenige
zusätzliche Materialien kön-
nen im Ernstfall den Unter-
schied machen.

Was bedeutet das konkret
für Sie?
· Stellen Sie keine Fahrrad-

teile, Möbel oder andere
Gegenstände in Gemein-
schaftsbereiche ab. Keller-
gänge sind keine Lagerflä-
chen.

· Schuhregale, Pflanzen oder
Dekorationen in Treppen-
häusern mögen gemütlich
wirken, s ind aber ein
Sicherheitsrisiko und daher
nicht erlaubt.

· Dachböden dienen aus-
schließlich zum Trocknen
von Wäsche. Möbel, Kar-
tons oder andere Dinge
dürfen dort nicht gelagert
werden.

· Verzichten Sie auf das An-
bringen von Schildern, Bil-
dern oder Dekorationen an
Wänden im Treppenhaus.
Diese können beschädigt
werden und stellen eben-
falls ein Risiko dar.

Ein sicheres und ordentli-
ches Wohnumfeld ist ge-
währleistet, wenn wir alle da-
rauf achten, unsere Gemein-
schaftsbereiche freizuhalten.
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Verstopfte Abflüsse gehören
zu den häufigsten Proble-
men im Haushalt. Egal ob in
Küche, Bad oder WC – wenn
das Wasser nicht mehr rich-
tig abfließt, ist der Ärger
groß. Dabei entstehen die
meisten Verstopfungen
schleichend und lassen sich
durch richtiges Verhalten
und einfache Vorsorge oft
vermeiden. In der Küche
sind Essensreste, Fette und
Öle tatsächlich die Hauptur-
sache für verengte Rohre.
Schon geringe Mengen Fett,
die beim Spülen in den
Abfluss gelangen, können
beim Abkühlen hart werden
und sich an den Rohrinnen-
wänden absetzen. Nach und
nach bleiben weitere Partikel
daran hängen – bis sich ein
fester Pfropfen bildet.

Im Badezimmer sorgen vor
allem Haare, Seifenreste und
Kosmetikrückstände für Pro-
bleme. Haare verbinden sich
mit Seifenablagerungen zu
dichten Knäueln, die im Si-
phon oder den Rohrbögen
hängen bleiben. Besonders
wichtig ist es deshalb zu
wissen, was auf keinen Fall in
den Abfluss gehört.

In der Küche sollten Fett, Öl,
Bratensaft, Kaffeesatz, Spei-

sereste und harte Schalen
u n b e d i n g t v e r m i e d e n
werden. Im Badezimmer
gehören Wattestäbchen,
Feuchttücher, Damenhygie-
neartikel, Kondome, Haar-
bänder oder Rasierklingen
nicht ins WC. Sie verstopfen
nicht nur die Rohre, sondern
können auch die Pump- und
Filtersysteme der kommuna-
len Anlagen blockieren.
Auch Katzenstreu, Farbe,
Gips und Putzreste sind
äußerst problematisch, da
sie im Kontakt mit Wasser
aushärten.

TIPPS ZUR VORBEUGUNG
· Fette niemals über den Ab-

fluss entsorgen
· stattdessen in einem alten

Glas sammeln und im
Restmüll entsorgen

· Sieb im Spülbecken fängt
Essensreste auf

· heißes Wasser hilft ge-
legentlich leichte Fettabla-
gerungen zu lösen

· ausschließlich Toilettenpa-
pier darf in das WC

· auch Feuchttücher, die
angeblich für die Toilette
geeignet sind, lösen sich
schlechter auf

· agressive Rohrreiniger
sparsam verwenden, da
Umwel t und Mate r i a l
belastet wird

· empfohlen wird eine re-
gelmäßige Reinigung des
Siphons

Durch Aufmerksamkeit und
entsprechnde Gewohnhei-
ten bleiben Leitungen frei
und funktionsfähig – und
Ihr Zuhause sauber und
komfortabel.

Verstopfungen im
Abfluss – Ursachen und
Vorbeugung



Aktuelles | 13

Sicher wohnen: Wichtige Informationen zu Rauchwarnmeldern und zum
Verhalten bei Störungen

Rauchwarnmelder dienen
Ihrer Sicherheit und sollen
zuverlässig auf mögliche
Gefahren aufmerksam ma-
chen. Damit Sie im Ernstfall
richtig reagieren können
und gleichzeitig wissen, wie
Sie mit Fehlalarmen oder
technischen Signalen um-
gehen, möchten wir Ihnen
hier die wichtigsten Infor-
mationen aus der aktuellen
Dokumentation des Mess-
dienstleisters Techem zu-
sammenfassen.

Wenn ein Rauchwarnmelder
einen lauten Alarmton aus-
löst, bedeutet dies, dass
Rauch erkannt wurde. Oft
handelt es sich dabei jedoch
nicht um einen echten
Brand, sondern um soge-
nannte Täuschungsalarme,
etwa durch Wasserdampf

aus dem Bad, Küchendunst
oder aufgewirbelten Staub.
In solchen Fällen sollten Sie
zunächst gründlich lüften
und die Ursache möglichst
beseitigen. Durch Drücken
der Benutzertaste lässt sich
das Gerät für etwa fünfzehn
Minuten deaktivieren. An-
schließend nimmt es auto-
matisch wieder seinen nor-
malen Betrieb auf.

Manchmal meldet sich ein
Rauchwarnmelder nicht
durch einen lauten Alarm,
sondern durch kurze leise
Töne. Ertönt alle fünf Mi-
nuten ein solcher Signalton,
wurde der Melder zuvor ab-
genommen oder war zu lan-
ge demontiert. In diesem
Fall sollte er wieder an seiner
ursprünglichen Montage-
platte befestigt und an-

schließend ein Selbsttest
durchgeführt werden. Ein
anderes Signal – zwei kurze
Töne alle zehn Minuten –
weist darauf hin, dass sich
ein Gegenstand zu nah am
Gerät befindet oder die
Öffnungen des Melders
verschmutzt oder abgedeckt
sind. Entfernen Sie in diesem
Fall die Ursache und führen
Sie ebenfalls einen Selbst-
test durch. Sollte eine Rei-
nigung nicht möglich oder
das Gerät weiterhin auffällig
sein, empfiehlt Techem, sich
direkt aus der betroffenen
Wohnung über die kosten-
freie Hotline Tel. 08002
001264 Unterstützung anzu-
fordern.

Gibt der Rauchwarnmelder
wiederholt leise Signaltöne
ab und lässt sich keine äu-
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ßere Ursache erkennen, liegt
wahrscheinlich ein techni-
scher Defekt vor. In diesem
Fall ist ein Anruf bei der
Techem Hotline zwingend
erforderlich. Auch hier sollte
nach Möglichkeit aus der
betroffenen Wohnung an-
gerufen werden, damit Sie
die Funksysteme korrekt
kommunizieren können. Die
Hotline ist unter der kos-
tenfreien Telefonnummer
08002 001264 erreichbar.

Der Selbsttest des Gerätes
ist schnell erledigt: Durch
Drücken der Benutzertaste
für etwa fünf Sekunden er-
tönt ein klarer Testalarm.
Bleibt dieser aus, sollte un-
verzüglich Kontakt zur Hot-
line aufgenommen werden.

Funk Rauchwarnmelder 2 der
Energie-Erfassungs-Firma Techem

Es ist wichtig, diesen Test
nach jeder Wiedermontage
durchzuführen – besonders
dann, wenn Renovierungsar-
beiten stattgefunden haben.

Während Renovierungen
kommt es häufig vor, dass
Rauchwarnmelder vorüber-
gehend abgenommen wer-
den müssen. Dabei ist zu
beachten, dass jeder Melder
über eine Demontageerken-
nung verfügt und möglichst
innerhalb von vierzehn Ta-
gen wieder montiert werden
sollte. Wird ein Melder ab-
genommen, sollte die Mon-
tageplatte an der Decke ver-
bleiben. Bei mehreren ent-
nommenen Geräten em-
pfiehlt es sich, sowohl Mel-
der als auch Montageplatte

eindeutig zu beschriften,
damit jedes Gerät wieder
exakt an seiner ursprüngli-
chen Position installiert wer-
den kann. Eine falsche Zu-
ordnung kann zu Störungen
und Signaltönen führen.
Nach der Wiedermontage
ist unbedingt ein Selbsttest
erforderlich, um sicherzustel-
len, dass der Melder ord-
nungsgemäß funktioniert.

Wir bitten Sie darum, die
Hinweise der Rauchwarn-
melder unbedingt ernst zu
nehmen, da funktionierende
Rauchwarnmelder lebens-
wichtig sind und ihre regel-
mäßige Wartung einen
zentralen Beitrag zu Ihrer
Sicherheit und der Sicherheit
aller Hausbewohner leistet.

Am Jakobsgraben,
ältere Ansicht
Straßenseite
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Die Wohnblöcke Am Ja-
kobsgraben 1-8 sind unsere
ältesten Gebäude im Be-
stand und stehen seit 1993
unter Denkmalschutz. Ein-
getragen im Denkmalver-
zeichnis der Stadt Branden-
burg an der Havel mit der
Verpflichtung zur Gewährlei-
stung die Originalsubstanz zu
erhalten.

Der Grundstein wurde 1899
gelegt und entstanden ist
eine Wohnanlage aus einer 4-
geschossigen Blockrandbe-
bauung ohne Torbogen und
Seitenflügel. Die langge-
streckte einheitliche Gestal-
tung der Häuserfront ist
architekturgeschichtlich von
sehr hoher Bedeutung für das
brandenburgische Stadtbild.
Die Fassaden sind verputzt
und mit einer roten Ziegel-
gliederung verkleidet sowie
an der Straßenfront als auch

auf der Hofseite. Die vorhan-
denen grünen Stichbogen-
fenster bilden dazu einen
ausdrucksstarken Kontrast.

Unabhängig von der attrak-
tiven Außenfassade bietet
der Jakobsgraben noch viele
weitere Vorzüge. Die insge-
samt 68 Ein-, Zwei- und
Dreiraumwohnungen sind
aufgrund ihrer zentralen La-
ge besonders gefragt – vor
allem bei Berufspendlern
und Studierenden. Der nahe-
gelegene Bahnhof ermög-
licht kurze Wege. Auch die
Innenstadt ist in wenigen
Minuten fußläufig erreichbar.
Ob entspannter Shopping-
bummel oder ein gemütli-
cher „Kaffeeklatsch“ in einem

der zahlreichen Cafés und
Bäckereien – alles liegt fast
direkt vor der Haustür.

Ein besonderes Highlight ist
der grüne Blick auf den Ja-
kobsgraben, der mit seiner
abwechslungsreichen Ve-
getation zu jeder Jahreszeit
begeistert. Der Jakobsgra-
ben, ehemals Flutgraben ist
3,50 Kilometer lang und war
Hauptschifffahrtsweg zwi-
schen Ober- und Unterhavel
in der Zeit von 1321-1551
bevor die Stadtschleuse aus-
gebaut wurde. Heute wird er
vor allem von Ruderbootfah-
rern und Freizeitsportlern ge-
nutzt und verleiht der Wohn-
anlage eine ruhige, naturna-
he Atmosphäre.

Früher und heute

Am Jakobsgraben –
Historische Wohnanlage
in der Bahnhofsvorstadt

Am Jakobsgraben Straßenseite

denkmalgeschützte Fenster
Am Jakobsgraben

Am Jakobsgraben,
ältere Ansicht
Straßenseite

Am Jakobsgraben,
ältere Ansicht
Straßenseite
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Im Zuge der geplanten Ver-
breiterung der Jakobstraße
sowie dem Neubau der
Försterbrücke, stand das
denkmalgeschützte Bau-
werk sprichwörtlich im Weg.
Ein Abriss und Wiederauf-
bau kamen aus denkmalpfle-
gerischen Gründen nicht in
Frage, so dass man sich im
Jahre 1892 für eine außerge-
wöhnl iche Lösung ent-
schied: Die Kapelle sollte
verschoben werden. Die
sogenannte „Verrückung“

dauerte drei Tage und wurde
von lediglich 6 Männern
durchgeführt. Mithilfe von
Druckschrauben wurde das
Bauwerk zentimeterweise
bewegt, bis es schließlich
rund elf Meter weiter west-
lich seinen neuen Standort
erreichte. Seitdem ist die
„Verrückte Kapelle“ nicht
nur ein technisches Meister-
stück ihrer Zeit, sondern
auch ein faszinierendes
Stück Stadtgeschichte.

Die Wohnanlage, die den
Trauerberg mit der Haus-
mannstraße verbindet, wurde
2001 umfassend moderni-
siert. Dabei stand der Denk-
malschutz stets im Mittel-
punkt, sodass der besondere
Charme der historischen
Altbauwohnungen erhalten
blieb. Wo früher in den Woh-
nungen lediglich separate
WCs vorhanden waren, ent-
standen im Zuge der Moder-
nisierung erstmals moderne,
voll ausgestattete Bäder – ein
bedeutender Schritt hin zu
mehr Wohnkomfort.

Ein besonders erwähnens-
werter Aspekt im Zusam-
menhang mit dem Jakobs-
graben ist die Geschichte
v o n d e r s o g e n a n n t e n
„ “. DieVerrückten Kapelle
Jakobskapelle wurde bereits
im Jahr 1334 errichtet und
verdankt ihren heutigen
Spitznamen den Ereignissen
der Stadterweiterung im 19.
Jahrhundert.

Am Jakobsgraben westlicher Teil

Jakobskapelle,
Verschiebung 1892

"Jakobstor und Jakobsgraben",
Fotografie eines Ölgemäldes
von Spieker
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Bei Fragen und Interesse
wenden Sie sich gern an:

Nathalie Laminski und
vereinbaren einen
Gesprächstermin unter

03381 340617 oderTelefon:
per E-Mail: n.laminski@gwg-
neuerweg.de

Im vergangenen Jahr wur-
den die Briefkastenanlagen
modernisiert und im Innen-
hof ein neues Fahrradhaus
errichtet. Dieses bietet Platz
für insgesamt 20 Fahrräder
und sorgt für eine sichere
und wettergeschützte Ab-
stellmöglichkeit.

Für lediglich 10,00 € Nut-
zungsgebühr monatlich
sichern Sie sich einen über-
dachten Fahrradstellplatz.

Am Jakobsgraben Hofseite

Am Jakobsgraben Tür derwährend
Instandsetzung

Am Jakobsgraben Briefkastenanlage und
Tür nach der Instandsetzung
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In unserer letzten Ausgabe
der Mieterzeitschrift haben
Sie Eckdaten über den Eintritt
in unsere Genossenschaft
erfahren. In dieser Ausgabe
informieren wir über die Kün-
digung der Mitgliedschaft.

Im Laufe eines Lebens än-
dern sich die persönlichen
Lebensumstände häufig – sei
es durch einen neuen Partner,
Familienzuwachs oder beruf-
liche Veränderungen. Diese
Entwicklungen bringen mit-
unter den Wunsch nach einer
anderen Wohnsituation mit
sich – und damit manchmal
auch den Schritt, die Mit-
gliedschaft zu beenden.

Eine weitere Variante für
unsere Mieterinnen und
Mieter der Genossenschaft

kann zunächst das Kündigen
der Wohnung sein und
dennoch bleiben Sie Mit-
glied. Das hat einen wichti-
gen Vorteil: Bei einer spä-
teren Neuanmietung entfällt
die erneute Zahlung des
Eintrittsgeldes und bereits
eingezahlte Anteile. Damit
die Mitgliedschaft bestehen
bleibt, benötigen wir jedoch
stets die aktuelle Anschrift.
Änderungen sollten uns
daher unbedingt mitgeteilt
werden – denn ohne erreich-
bare Adresse besteht das
Risiko eines Ausschlusses,
wenn Post mit dem Vermerk
‚unbekannt verzogen‘ zur
Genossenschaft zurückge-
schickt wird.
Weitere Einzelheiten hierzu
sind in unserer Satzung unter
§11d nachzulesen. Ebenfalls

unter: https://www.gwg-
neuerweg.de/files/content/
d o w n l o a d s / f o r m u l a re /
satzung_aktuell.pdf

WICHTIG IST:
Die Kündigung der Wohnung
bedeutet nicht automatisch
auch die Kündigung der
Mitgliedschaft. Wer aus der
Genossenschaft austreten
möchte, muss dies ausdrück-
lich und separat erklären.
Im Alltag genügt dafür be-
reits ein kurzer Hinweis in der
Wohnungskündigung, bei-
spielsweise: „Hiermit kün-
dige ich zusätzlich meine Mit-
gliedschaft in der Genossen-
schaft.“
Entscheidend ist, dass diese
Erklärung handschriftlich un-
terschrieben wird – erst dann
ist sie rechtswirksam.

Kündigung und Austritt – Teil 2

Mitgliedschaft in unserer Genossenschaft – Kündigung und Austritt
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Die Kündigung der Mitglied-
schaft ist ausschließlich zum
Ende eines Geschäftsjahres
möglich. Dafür muss sie min-
destens einen Monat vorher
schriftlich bei uns in der Ge-
schäftsstelle eingehen. Die
gesetzliche bzw. satzungsge-
mäße Kündigungsfrist be-
trägt zwei Jahre – geregelt in
§7 Absatz 2 unserer Satzung.

Wenn das Mitglied aus der
Genossenschaft austritt, be-
kommt es Geld zurück - das
sogenannte Auseinanderset-
zungsguthaben. Die Auszah-
lung erfolgt nach §12 unserer
Satzung. Damit die Genos-
senschaft auszahlen kann,

muss zuerst das Geschäfts-
jahr abgeschlossen sein, in
dem das Mitglied ausge-
schieden ist. Dafür braucht es
den Jahresabschluss, der je-
des Jahr in der Vertreterver-
sammlung festgestellt wird –
meistens im Juni des Folge-
jahres.

Sollte die Mitgliedschaft auf-
grund des Todes eines Mit-
glieds enden, möchten wir
Sie bitten, uns direkt zu kon-
taktieren. In solchen Fällen
kommen unterschiedliche
Vorgehensweisen und For-
malitäten in Betracht, die wir
individuell klären müssen.
Mehr Informationen dazu

finden Sie in der nächsten
Ausgabe unserer Mieterzeit-
schrift.

Ein Beispiel zur Verdeutli-
chung:
· die schriftliche, eigenhän-
dig unterschriebene Kün-
digung der Mitgliedschaft
ist bis 30.11.2025 bei der
Genossenschaft eingegan-
gen

· die Mitgliedschaft endet
zum 31.12.2027 – also zum
Abschluss des dann lau-
fenden Geschäftsjahres

· Jahresabschluss im Juni
2028

· danach kann die Auszah-
lung erfolgen

Bei Fragen zur Genossenschaftsmitgliedschaft wenden Sie sich gern an:

Madlen Blume und vereinbaren Sie einen Gesprächstermin unter
03381 340620 oder per m.blume@gwg-neuerweg.deTelefon: E-Mail:
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Der Schraubenbaum oder
auch Schraubenpalme ge-
nannt, blickt auf eine faszi-
nierende Geschichte zurück:
Ursprünglich in den tropi-
schen und subtropischen
Regionen Madagaskars und
Südostasiens beheimatet,
hat er sich im Laufe der Zeit
über weite Teile der Welt ver-
breitet. In seinen Herkunfts-
ländern ist der Schrauben-
baum ein wahrer Alleskön-
ner. Seine Früchte und Blät-
ter dienen vielerorts als
Nahrungsmittel, seine ro-
busten Fasern werden zu
Seilen, Matten und gefloch-
tenen Alltagsgegenständen
verarbeitet.

Doch nicht nur im prakti-
schen Gebrauch, auch in
Kunst und Architektur hat
der Schraubenbaum Spuren
hinterlassen. Sein charakte-
ristischer Wuchs inspirierte
unter anderem Leonardo da
Vinci – sogar bei der Gestal-
tung einer seiner berühmten
Wendeltreppen.

Der Schraubenbaum (Pan-
danus) ist eine tropische
Pflanzenart, die sich durch
ihre charakteristisch spiralig
angeordneten Blätter und
häufig auch durch stützende

Stelzwurzeln auszeichnet.
Ursprünglich in tropischen
Regionen beheimatet, hat
d iese bee indruckende
Pflanze längst ihren Platz als
dekorative und robuste Zim-
merpf lanze in unseren
Wohnräumen gefunden.

Ihre immergrünen Blätter
reichen farblich von hell- bis
dunkelgrün und können am
Blattrand helle Streifen aus-
bilden. Sie sind lang, spitz
zulaufend und besitzen an
den Rändern sowie entlang
der Blattunterseite kleine,
feine Spitzen. Diese beson-
dere Struktur und die dichte,
vollblättrige Wuchsform ver-
leihen dem Schraubenbaum
sein markantes, exotisches
Erscheinungsbild.

In Innenräumen kann die
Pflanze eine Höhe von etwa
einem Meter erreichen und

benötigt daher einen Stand-
ort mit ausreichend Platz,
damit ihre Blattrosette gut
zur Geltung kommt.

Der Schraubenbaum ist trotz
seines originellen Erschei-
nungsbildes pflegeleicht
und insgesamt sehr robust.

Außergewöhnliche Maßnah-
men sind nicht erforderlich.

Pflanzen

Schraubenbaum –
Pandanus Veitchii
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Pflegehinweise

Standort
· sehr heller Ort, jedoch kei-
ne direkte Sonneneinstrah-
lung

· ideal ist ein Platz am hellen
Ost- oder Westfenster

· Wärme und hohe Luft-
feuchtigkeit schätzt die
Pflanze sehr

Ich wohne in jedem Haus, doch nehme keinen Platz weg.
Ich bin leise – meistens zumindest – und doch kann mein Ton laut Leben retten.

Ich hänge gern hoch, am liebsten an der Decke.
Ich mag keine Spinnweben und finde Wasserdampf ziemlich verdächtig.

Manche erschrecke ich, wenn ich mich melde,
doch eigentlich möchte ich nur helfen und alle Bewohner schützen.

Wer bin ich?

Rätselspaß

Rätselspaß für Groß & Klein: „Wer bin ich?“

B R A U C H W A R N M E L D E R O

X L F L U R A K B A D K P V M G I

K E L L E R S A E U R I E T E J K

F B F A H R R A D R A U M S X Q E

P A R K E N T V Q Ü R N A S H L M

Z D T A W C E D I E L E R G A N G

T Ö Z I M M E R P R W T Ü R S E I

Q M E S H E I Z K O S T E N F L D

Finden Sie die 11 Wörter
zum Thema „Wohnung“
und senden Sie die Lö-
sungen gemeinsam mit
dem Lösungswort „Wer bin
ich?“ bis zum 01.07.2026
an:

info@gwg-neuerweg.de
oder in den Briefkasten
unserer Geschäftsstelle
Fouquéstraße 28 und ge-
winnen mit etwas Glück
einen Einkaufsgutschein im
Wert von über 30,00 EURO

Wortsuchrätsel

Gießen
· gleichmäßiges feucht hal-
ten, ohne Staunässe zu ver-
ursachen

· optimal ist die Verwendung
von durchlässigem Substrat

· möglichst mit kalkarmem
Wasser gießen

· Blätter regelmäßig mit
Wasser besprühen

Düngen
· empfehlenswert ist das
Düngen in der Wachs-
tumsphase 14-tägig von
Frühling bis Herbst

· im Winter sollte deutlich
weniger gedüngt werden
oder sogar komplett auf
das Düngen verzichtet
werden
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Früher und Heute „ “Vereinsstraße

Was Sie über den Winterdienst wissen sollten

Ihre persönliche Checkliste bei Stromausfall

Themen-Vorschau
auf Mieterzeitschrift Nr. 35die

Quellen: Mieterzeitung 01/26

Bildnachweise

Bild – verstopftes Bad am 11.3.26 https://hg.eu/de/tipps/duschabfluss-verstopft

Bild – Abfluss verstopft am 11.03.26 https://www.schweiztipps.ch/abfluss-verstopft-tun-
hausmittel-tipps-tricks-um-verstopfungen-kueche-wc-bad-zu-beseitigen/2674/

Bild - Verrückte Kapelle Foto.ArchivAlert

Bild – Treppe Da Vinci, https://adcitymag.ru/chateau-de-chambord-france/

Neun Und Neunzig Mal Brandenburg an der Havel ISBN: 978-3-00068-806-5

Brandenburg an der Havel, Lexikon der Stadtgeschichte ISBN: 978-3-86732-001-6

Brandenburg an der Havel, Gestern und heute – eine Gegenüberstellung ISBN: 3-8313-
1160-9 4

Denkmale in Brandenburg, Band 1.2 ISBN: 3-88462-115-7

Wikipedia
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Reparaturen
Tel. 03381 793919
Mo, Mi 8 00 – 15 00 Uhr. .

.00 5.Di 8 – 1 30 Uhr

.00 7.Do 8 – 1 30 Uhr

.00 12.00Fr 8 – Uhr
Sperrmüll
Tel. 03381 323737
Notfälle außerhalb der
Geschäftszeiten:
Siehe Aushang im Trep-
penhaus oder auf
www.gwg-neuerweg.de/
notrufnummern

Wichtige
Telefonnummern
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Am Jakobsgraben im Winter


